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Anlage 4l.

GeschW-Insttutti«!
für den ^andesdirektor und die il)m zugeordneten oßeren Beamten.

8- i.
Der Landesdireltor vertritt die gesammte ständische Verwaltung nach Außen und vor

Gericht uub führt die laufenden Geschäfte derselbenselbstständig (cfr. Nachtrag Art. 2). Er führt
ein Dienstsiegelmit der Umschrift-

„Landesdireltor der Rhcinprovinz."

8> 2.
Der Landesdircttor hat die Ausführung der ihm überwiese»«, Beschlüssedes Provinzial-

Verwaltungsrathes als dessen Organ zn bewirken.
Alle Angelegenheitender provinzialständifchenVerwaltung, welche nach der Geschäfts-

Ordnung für den Provinzial-Verwaltungörath deffcn Beschlußfassungnicht vorbehalten sind, nuter-
liege» der ^selbstständigen Bearbeitung durch den Landesdireltor »ach Maßgabe gegenwärtiger Ge¬
schäfts'Instruktion. Die Geschäfts Instruktion für den Provinzial-Verwaltnngsrath ist für den
Landesdirektorn»d die ihn, zugeorduetenanderen oberen Beamten verbindlich.

Der Landesdirettor ist verpflichtet,die der Beschlußfassung des Provinzial-Verwaltungsraths
vorbehaltenen Angelegenheiten,welche so eilig sind, daß zum Zwecke ihrer Erledigungeine Zusammen^
bernfung desselben nicht abgewartet werden kann, dein Laudtagsmarschallvorzulegen,welcher alsdann
olr. §. 7 der Geschäftsordnung für den Provinzial-Verwaltungsrath) Namens des Provinzial-

Vcrwaltungsrathes selbstständig entscheidet, und wenn wegen der Dringlichkeitder Sache auch diese
Vorlage an den Landtagsmarschallnicht ohne Nachtheil bewirkt und dessen Entschciduug abgewartet
werden kann, ebenso befugt wie verpflichtet, in diesen Angelegenheitenselbstständig zn verfahren,
muß jedoch in letzterem Falle die vorgeschriebene Vorlage an den Landtagsmarschallgleichzeitig
oder wenigstensohne Verzug nach Erlaß seiner Verfügung bewirten.

Selbstredend hat in den Fällen, wo der Landtagsmarschall Namens des Provinzial-
Verwaltungsrathes selbstständigentscheidet, der Landesdirektor dessen Anordnungen in derselben
Weise auszuführen, als wenn es sich um Beschlüsse des Provinzial-Verwaltungsraths handelt.

8. 3.
Der Landesdirettor ist für den ordnungsmäßigenBetrieb der Geschäfte bei der Verwaltung

der provinzialständischcn Anstalten und des provinzialständischen Vermögens der Provinz verantwort¬
lich. Er ist der Mittelpunkt der ganzen Verwaltung und hat dieselbe nicht allein vollständigzu
übersehen und zu überwachen, sondern auch darauf hinzuwirken,daß die allgemeinenZwecke der
Verwaltung überall im Auge behalten und nicht durch einseitige Verfügungen in einzelnen Zweigen
beeinträchtigt,sowie daß die Vorschriften der Gesetze, Reglementsund Instruktionenüberall innegehalten
werden und dennoch der Verwaltung ein reges Lebe» inue wohne. Er hat zu dem Ende innerhalb
der Grenzen der Gesetzeund Reglements die erforderlichen Anordnungen zum regelmäßigen und
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prompten Betrieb der Verwaltung und zur sichere» Erreichung der Verwaltuugszweckezu treffen
und deren Ausführung, sowie überhaupt die Erfüllung der Pflichten aller Beamten der ständischen
Verwaltnngszweigezu controliren.

Der Landest-ircktorist befugt, iu allen Angelegenheitender Verwaltung die ständischen
oberen Beamten zur Berathung zusammen zu berufen oder mit ihnen einzeln in Berathung zu
treten; ihm gebührt jedoch in allen Fällen die Entscheidung. Der Landesdirektorist für die recht«
zeitige Vorbereitungder Etats, sowie für deren Inuehaltung verantwortlich.

Alljährlich wenigstens ein Mal hat er entweder selbst oder durch seinen Stellvertreter
aus der Zahl der oberen Beamten alle ständischen Kassen, sowie sämmtliche Institute nnd Anstalten
welche unter der ständischen Verwaltung der Rheinprovinz stehen, außerordentlich zu revidireu.
Imgleicheu hat derselbe die Vorrcvisiou der Rechnungen der ständischenHaupttasse, sowie der
riuzeluen Instituts nnd Austaltstasseuzu bewirten und darauf zu halten, daß die Jahres Rechnungen
bis spätestenszum 1. Mai des folgenden Jahres gelegt sind.

8- 4.
Der Landesdireltor ist der Dicustvorgesetzte aller übrigen stäudischcu Beamten und zu

Warnnngen nnd Verweisengegen dieselben, sowie zur vorläufigen Untersagung der Ausübung der
Auttsverrichtungen berechtigt, (ß. 18 und 54 des Gesetzesüber die Dienstvergehen der nicht
richterlichenBeamten vom 2l. Juli 1852.)

Bis zur gesetzlichenandcrweitcuRegelung der Disciplinar-Befugnisse der ständischen Be¬
hörden, ist den sämmtlichenBeamten die vertragsmäßige Verpflichtung aufzncrlegen, sich für den
Fall der Verletzung ibrer Dienstpflichtendie Festsetzungvon Geldbußen bis zu ^<> Mark durch
den Landesdireltor und die Eiubehaltung solcher Geldbußen aus ihrem Gehalte gefallen zn lassen.

Innerhalb der Grenzen des Etats ist der Landesdirektorzur Aufnahme des nöthigen
subalternen Hülfspersonals bei der Eeutral-Verwaltuug auf Kündigung, sowie zur commissarischen
AnstellungfolgenderBeamten befugt:

1. der Snbalternbeamten der Eeutral-Vcrwaltuug mit Ausnahme des Rentmeisters;
2. der Ehaussce-Anfseher und Ehausfeewärter;
3. des Aufseher- und Wärterpersonals, der Werkmeister,der Ober-Hebamme und Wirth¬

schaften» uud des sonstigen,diesen gleichstehenden niederen Beamten-Personals der
Anstalten, soweit diese Anstellung nicht den Anstaltsdirektorenzusteht. Bezüglich der
Anstellung der Beamten der Provinzial-Feuer-Societät uud der Provinzial-Hülfskasse
bleiben die Bestimmungender Reglements dieser Institute maßgebend.

8. 6.
Der Landesdirettor ist verpflichtet,die vou ihm erlasseneu wichtigenVerfügungen, sowie

alle seit der letzten Sitzung des Provinzial-Verwaltungsraths stattgehabtenwichtigerenEingänge,
namentlich Gesetze, Verordnnngeu, Verfügungen der Behörde,, nnd Entscheidungen der Gerichte dem
Provinzial-Verwaltungsrathe bei seiner nächsten Zusammenkunftnachrichtlich mitzutheilen.

Er ist berechtigt, auch alle Gegenstände der laufende,, Verwaltung zur Kenntniß und
Entfcheidungdes Provinzial-Vcrwaltnngsraths zu bringen, bei denen er es für angemessen findet,
sie zur Beschlußfassungzu uutcrbreiten.

48*
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8- ?-

Der Laudesdirettor und die auderc» oberen Beamten sind verpflichtet, an den Zitzuugeu
des Proviuzial-VerwaltuugsratheS, sofern derselbe nicht ausdrücklich Beratyuug ohne ^uziebuug
derselben beschließt, Theil zu nehme» und alle ihnen iu der Geschäftsordnung für den Proviuzial«
Verwaltuugsrath auferlegten Verpflichtungen zu erfülle,,. Dieselbe,, sind ebenfalls verpflichtet, in
den Ausschüsse!! des ProvinziabLaudtages a„f Ausiiche» des Vorsitzenden derselben zn erscheinen
und jede gewünschte Auskunft über die diesen Ausschüssen nberwieseueu Gegeustäude der Verwaltung
:,, ertheilen. Sofern der Laudesdirettor verhindert ist, den Sitzuugeu des Proviiizial-Verwaltnngs
raths, der Eoiumissionen (c-tr. §. 9 der Gefchäflö-Orduung des Provinzial-Verwaltliugöraths) oeer
der Ausfchüffc des Landtages beizuwohnen, hat er dein betreffenden Vorsitzenden davon Anzeige zu
machen und dafür öorge zu tragen, da>; jedenfalls sein Stellvertreter oder diejenige,, obere»
Beamte», welchen die Bearbeitung der ;ur Berathung stehenden Gegenstände nach der Geschäfts«
eintheiluug obliegt, auwesend sind.

Bei der ständischen Central Verwalluug hat der Laudesdirellor alle eiugehrudeu Sache,,
zu präsentiren.

Die znr Entscheidung des Proviuzial Verwaltuugsralhs oder des Provinzial-Landtages
ressortmäßig gehörigen Augelegeuheiten hat er dem Landtags Marschall zn übermitteln oder nach
dessen Äestinimnng für die Sitzungen zurück zn legen.

Der Laudesdirettor ist befugt, jede Sache seines Geschäftskreises „»mittelbar felbst zu
erlebigen oder fie in den gewöhnliche» Geschäftsgang zu bringen.

Die Angelegenheilen der provinzialständischen Cenlral'Verwaltung tonnen in Abtheilungen
bearbeitet werden, deren Bildung auf Vorschlag des LaudeSdirettorS durch deu Proviuzial-Verwal«
tuugsrath erfolgt.

Der Umfang der Amtspflichten, die dienstliche Stellung und die gegenseitige Vertretung
der Dirigenten vorerwähnter Abtheilungen und der übrigen oberen Beamten wirb des Näheren durch
Instruktionen geregelt, welche vom Provinzial-Verwaltungsrathe provisorisch erlassen werden können.

Alle Verfügungen werden unter dem Namen:

„Der Landcsdirettor der Rheinprovinz"
erlassen.

Dem Landesdirektor bleibt es üherlassen, unter Genehmigung des Provinzial-Verwaltungs-
rathes diejenigen Eorrespondenzeu und Verfügungen zu bezeichnen, welche er eigenhändig vollzieht,
uud diejenigen, welche im Auftrage durch andere obere Beamte vollzogen werden können.

ß. 10.

Die Ordnung des Geschäftsganges bleibt dem Landesdirektor überlassen. Er hat die
nöthigen Journale und GeschäftsControleu anzuordnen und Alles zu bestimmen, was die Regel
Mäßigkeit, Ordnung und den ununterbrochenen Fortgang der Geschäfte, sowie, was Form und
Fassung der Verfügungen anlangt.
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8. 11.

Der dienstältefte, ortsanwesende Oberbeamle vertritt den Landesdirettor in allen Verhinde-
rungs- und Abwesenheitsfällen.

Die technischen Oberbeamleu sind jedoch zu einer solchen Vertretung nicht befugt.
Für die länger als acht Tage dauernde Verhinderung oder Abwesenheit des «andesdirektors

ordnet der Provinzial Berwallnngsrath die Art der Stellvertretung desselben au.

8- 12.

Der Landesdirettor taun sich außerdienstlich auf die Dauer von acht Tagen ohne Urlanl,
aus seine», Wohnsitze entfernen, muß aber vor seiner Abreise dem Stellvertreter und wenn die
Entfernung länger als l Tage dauern soll, auch dein Landtags Marschall Nachricht gebe».

Zu einer längeren Abwesenheit bis zn sechs Wochen bedarf er des Urlaubs des Landtags-
marschalls.

Die Beurlaubung der übrigen proviuzialstäudischcu Beamte» bis zu sechs Wocheu steht
dem ^audesdirctlor zu.

Sind Perlretnugstosten unvermeidlich, oder soll dem Vandesdirellor oder einem anderen
oberen Beamten länger als sechs Wochen Urlaub ertheilt werde», so ist die Angelegenheit den,
Provinzial Bcrwallnngsrathc zur Beschlußfassung zu uulerbreiteu.
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